
Information zum Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft 

 

Sie sind aus der Gemeinschaftsunterkunft ausgezogen, wenn Sie 

A. eine Unterkunft von der Stadt zugewiesen bekommen haben oder 
 
B. eine Unterkunft von einem Privaten zur Verfügung gestellt bekommen haben. 

 

A. Unterkunft durch die Stadt Delmenhorst 

Sie müssen sich nicht mehr selber beim Bürgerbüro anmelden.  

Sie müssen aber so schnell wie möglich ein Konto bei einer Bank eröffnen, z.B. bei der LzO 
(Bahnhofstraße 37). Nur so ist es problemlos möglich, Ihnen die Leistungen unkompliziert 
auszuzahlen. 

Ihre Notunterkunft von der Stadt ist nur vorrübergehend und Sie müssen sich 
selbstständig eine eigene, richtige Wohnung suchen. Diese darf an Miete, ohne 
Heizkosten, welche extra bezahlt werden, der Haushaltsstrom ist aus den Regelleistungen 
selber zu zahlen, im Rahmen der aktuellen Mietobergrenzen der Stadt Delmenhorst 
folgendes kosten: 

- 1 Person = 462€/Monat, 

- 2 Personen = 512€/Monat, 

- 3 Personen = 602€/Monat, 

- 4 Personen = 692€/Monat, 

- 5 Personen = 743€/Monat, 

- 6 Personen = 778€/Monat 

- ab 7 Personen = 71€/Person im Monat dazu;  Beispiel für 8 Personen = 6 
Personen Obergrenze 778€/Monat 
+ 7te Person 71/Monat + 8te 
Person 71€/Monat = 
920€/Monat. 

 

 

B. Unterkunft von einem Privaten 

Wenn Sie aus der Gemeinschaftsunterkunft in einer privaten Unterkunft untergebracht 
werden und nicht in einer Unterkunft von der Stadt, müssen Sie sich selber so schnell wie 
möglich beim Bürgerbüro der Stadt Delmenhorst anmelden. 

Im Bürgerbüro können Sie hierzu einen Termin vereinbaren – Terminvereinbarung auf 
termine.delmenhorst.de unter Bürgerbüro/Meldeangelegenheiten/Anmeldung (Zuzug von 
außerhalb). Auch telefonisch können Termine angefragt werden unter 04221 99 1999. 



Außerdem müssen Sie so schnell wie möglich ein Konto bei einer Bank eröffnen, z.B. bei der 
LzO (Bahnhofstraße 37)., wenn Sie noch kein Konto haben sollten. Nur so ist es problemlos 
möglich, Ihnen die Leistungen unkompliziert auszuzahlen. 

Wenn Sie sich eine Wohnung am Wohnungsmarkt suchen und Ihren Lebensunterhalt von 
Sozialleistungen bestreiten, müssen Sie die Mietobergrenzen der Stadt Delmenhorst 
beachten, welche sich wie folgt darstellen (ohne Heizkosten, welche extra bezahlt werden, 
Haushaltsstrom ist aus den Regelleistungen selber zu zahlen): 

- 1 Person = 462€/Monat, 

- 2 Personen = 512€/Monat, 

- 3 Personen = 602€/Monat, 

- 4 Personen = 692€/Monat, 

- 5 Personen = 743€/Monat, 

- 6 Personen = 778€/Monat 

- ab 7 Personen = 71€/Person im Monat dazu;  Beispiel für 8 Personen = 6 
Personen Obergrenze 778€/Monat 
+ 7te Person 71/Monat + 8te 
Person 71€/Monat = 
920€/Monat. 

 


